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Antrag zur OMV des NPV am 01.02.2025 
 
Antragssteller: NPV-Vorstand  

 
Antragsnummer: NPV010 

 
Beantragte Änderung: Aufbau einer Rücklage für große Projekte 
 
 
Per Ende 2024 Anfang 2025 soll mit dem Aufbau einer Rücklage für große Projekte begonnen werden. 
Zum Start sollen der Rücklage 10.000,00 Euro zugeführt werden. 
 
In den nächsten Jahren kann die Rücklage dann, jeweils nach neuen OMV Beschlüssen, durch weitere 
Zugänge erhöht werden. Sie kann auch unverändert bestehen bleiben oder wieder aufgelöst werden. 
 
Aktuell gibt es keine Festlegung auf ein konkretes Projekt. 
 
Zur konkreten Verwendung der Rücklage ist auf einer der zukünftigen OMVs ein erneuter Beschluss 
erforderlich. Darin wird dann festgelegt wann und wofür die angesammelten Mittel zu verwenden sind. 
 
Begründung  
 
Größere Projekte scheitern oftmals bereits bei den ersten Überlegungen an dem damit verbundenen 
finanziellen Aufwand. 
 
Eine Verbandssportanlage, für Meisterschaften, Kaderarbeit, Ausbildungs- und Trainingsangebote, 
Ausrichtung von nationalen Veranstaltungen etc., ist ein Beispiel für ein großes Projekt. 
 
Ob nur für den Sommerbetrieb oder auch zur Nutzung im Winter (Halle), die benötigten Mittel können 
schnell den Rahmen sprengen der in einem Jahresetat des NPV darstellbar ist. 
 
Demnach wäre die Entscheidung für so ein Projekt nie möglich oder nur wenn es auf eine andere Weise 
kurzfristig finanziert würde. Also zum Beispiel durch eine Umlage der Kosten auf alle Vereine oder alle  
Lizenznehmer. Kein einfacher Weg weil auf einen Schlag eine große Summe von jedem gefordert wird. 
 
Der Rückgriff auf eine Rücklage, also auf einen in mehreren Jahren angesparten Betrag, ist leichter. 
 
Warum eine Rücklage? Reicht nicht einfach ein immer höherer Bestand auf dem Bankkonto? 
 
Eine Vorrausetzung für Fördermittel, die bei jedem großen Projekt helfen können, ist die generelle 
Förderfähigkeit des NPV. Vereinfacht ausgedrückt wird nur der gefördert der nichts hat. 
 
Wer Bestand auf dem Bankkonto hat muss erklären, dass dieses Geld nicht zur Verfügung steht weil es 
bereits für zukünftig anstehende Ausgaben reserviert ist und deshalb Rücklagen gebildet worden sind.    
 
 
 


